
281 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über den Antrag der Abgeordneten W i m
be r ger, Den g I e r und Genossen, betref
fend die Abänderung und Ergänzung des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 (42/ A). 

In der 34. Sitzung des Nationalrates vom 
10. Juli 1957 haben die Abgeordneten W i m
b erg e r, Den g l-e r, K y se I a, Mac h u n z e 
und Genossen -den obgenannten Initiativantrag 
eingebracht, der dem Ausschuß für soziale Ver
waltung zugewiesen wurde. Der Ausschuß hat 
den Initiativantrag in seiner Sitzung am 11. Juli 
1957 lin Verhandlung gezogen. . 

Mit dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 
1956, BGBL Nr. 264, wurden die Rentensätze 
des Kriegsopferversorgungsgesetzes in zwei 
Etappen, und zwar' mit 1. Jänner 1957 und 
1. Jänner 1958, erhöht; die für den Anspruch der 
Beschädigten und Witwen auf Zusatzrente und 
für den Anspruch auf Elternrente maßgebenden 
Einkommensgrenzen sind unverändert geblieben. 
Auf Grund der Tatsache, daß mit Wirkung vom 
1. Jänner 1957 die Renten aus der SozialversQche
rung und Ruhe(Versorgungs}genüsse erhöht 
wur.den, haben sich i'll. zahlreichen Fällen in
soferne Härten für die Kriegsopfer ergeben, als 
Zusatzrent-en eingestellt oder gemindert und 
Elternrenten entzogen werden mußten. Eine Er
höhung der Einkommensgrenzen des Kriegsopfer
versorgungsgesetzes erweist sich daher als un
bedingt erfordedich. 

Außerdem ist eine Erhöhung der Versiche
rungsbeiträge in der Krankenversicherung der 
Kriegshinterbliebenen notwendig, weil die seit 
1. Juli 1954 in Geltung stehenden Be,iträge seit 
läng-erer Zeit nicht mehr kostendeckend sind. Aus 
Anlaß dieser Neuregelung wären auch Bestim
mungen über die Anzeigepflicht der Versicherten 
sowie über Nachzahlung und Rückfol'derung von 
Versicherungslbeiträgen in das Kriegsopferversor
gungsgesetz aufzunehmen; auf die Notwendigkeit 
einer derartigen ges,etzlichen Regelung hat auch 
der Rechnungshof wiederholt hingewiesen. 

Die finanziellen Auswirkungen der Erhöhung 
der Einkommensgrenzen können mangels ent
spremender Unterlagen ziffernmäßig nicht an
gegeben werden. Der allfällige Mehraufwand des 
Bundes dürfte jedoch nicht allzu hoch sein und 
w;ird im Rahmen des Gesamtkreditesbei Kapi
tel 15 des Bundesvoranschlages für das Jahr 1957 
seine Deckung finden. Der Mehraufwand - des 

Bundes auf Grund der Erhöhung der Versiche
rungsbeiträge in der Krankenv.ersicherung der 
Kriegshinterbliebenen kann mit 2,850.000 S an
genommen werden; auch dieser Betrag wird im 
Rahmen des Gesamtkredites bei Kapitel 15 ge
deckt werden können. 

in der Debatte ergl'iffen außer dem Berimt
erstatter die Abgeol'dneten K a nd u t s c hund 
Grete Reh 0 r das Wort. Auf Antrag der Ab
geordneten W i m b erg e rund Grete Reh 0 r 
nahm d-er Ausschuß einen neuen Artikd II an. 
Dadurch wird sichergestellt, daß die in der Zeit 
vom 1. Jänner 1957 bis zum Inkrafttreten des 
Art. I Z. 1 bis 3 des Gesetzentwurfes eingetre
tenen Benachteiligungen der Kriegsopfer und 
deren Hinterbliebenen infolge Erhöhungen ihres 
sonstigen Einkommens_ auf Grund gesetzlicher 
Vors-chriften beseitigt werden. Durch die Ein
fügung dieser Bestimmung erhalten die im Initia
tivantrag vorgesehenen Artikel II und III die Be
zeichnung III und IV. 

Zu den einzelnen B-estimmungen des Gesetz- _ 
entwurfes wird bemerkt: 

Zu Art. I Z. 1: 

Die Einkommensgrenze für die Gewährung 
einer Zusatzrente an Schwerbeschädigte ist auf 
Grund des Bundesgesetzes BGBL Nr. 50/1956 mit 
850 S festgesetzt; sie erhöht sich, falls Frauen
zulage und Kinderzulagen in Betracht kommen, 
um je 44 S. Diese Einkommensgrenze soll nun
mehr dahin abgeändert werden, daß sie dem je
weiligen Betra.g der Grundrente und vollen Zu
satzrente eines erwerbsunfähigen Schwerbeschä
digten entspri'cht. Diese Rente beträgt derzeit 
805 S. Durch die Festsetzung e~nesMindestbetra
ges von 910 S wil"d jedoch gewährleistet, daß die 
Einkommensgrenze bereits vom Inkrafttreten der 
Novelle an in der mit 1. Jänner 1958 festgesetz
ten Höhe der Grund- und Zusatzrente eines Er
werbsunfähigen zur Auswirkung gelangt. Die 
Einkomtnensgrenze soll sich um den Betrag der 
im Einzelfall gebührenden Frauenzulage und Kin
derzulagen erhöhen. Diese Zulagen hetragen der
zeit 52 S. Durch die Festsetzung eines Mindest
betrag-es von je 60 S wird jedoch gewährleistet, 
daß die ab 1. Jänner 1958 geltende Höhe der 
Frauenzulage und Kinderzulagen bei der Berech
nung der Einkommensgrenze schon vom Inkraft
treten der Novdle an berücksichtigt wird. 
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Zu Art. I Z. 2: 

In der Witwenversorgung beträgt derzeit die 
Jür den Anspruch auf Zusatzrente maßgebende 
Einkommensgrenze 640 S zuzüglich 44 S für 
jedes waisenrentenberechtigte Kind. Diese Ein
kommensgrenze soll nunmehr mit 75 v. H. der 
in der Beschädigtenversorgung maßgebenden Ein
kommensgrenze .entspl'echend dem schon bisher 
bestandenen Verhältnis festgesetzt werden. Für 
jedes waisenrentenberechtigte Kind soll die Ein
kommensgrenze analog der für die Beschädigten 
getroffenen Regelung erhöht werden. 

Zu Art I Z. 3: 

Für Elternteilrenten beträgt derzeit die für die 
Annahme von Bedürftigkeit maßgebende Ein
kommensgrenze 640 S; sie erhöht sich, falls ein 
Elternpaar in Betracht kommt, um 44 S. Diese 
Einkommensgrenze soll im Falle von Elternteil
renten in gleicher Weise wie in der Witwenver
sorgung neu geregelt wel'den. Bei Elternpaaren 
erhöht sich die Einkommensgrenze um den Be
trag der Frauenzulage in der ab 1. Jänner 1958 
geltenden Höhe. 

Zu Art. I Z. 4: 

In der Krankenversicherung der Kriegshinter
bliebenen beträgt der Versicherungsheitrag der
zeit 25 S für den Hauptversicherten und 5 S für 
den Zusatzversicherten. Aus den vom Hauptver
band der österreichischen Sozialversicherungsträ
gererbrachten Unterlagen geht hervor, daß mit 
diesen Beiträgen das Auslangen nicht gefunden 
werden kann. In den Jahren 1955 und 1956 be
trug der Ahgang 4'8 Millionen SchiBing be
ziehungsweise.7'8 Millionen Schilling. Im Hin
blick auf das ständige Ansteigen der Ausgaben für 
die Sachleistungen in der Krankenversicherung 
der Kriegshinterbliebenen muß für das Jahr 1957 
mit einem noch höheren Abgang gerechnet wer
den. Diese Abgänge gingen bisher zu Lasten der 
übrigen Versicherten. Da die allgemeine Lage der 
Krankenversicherung äußerst' angespannt ist, 
kann eine weitere Verschärfung der finanziellen 
Gebarung der Träger der Krankenversicherung 
durch die s.tändig st'eigende Belastung 'aus der 
KrankenversicheI']lng der Kriegshinterbliebenen 
nicht weiter verantwortet werden. Auf Grund 
der derzeitigen Ausgaben der Gebietskrankt:nkas
sen für Sachleistungen in der Krankenversiche
rung der Kriegshinterbliebenen erscheint eine Er
höhung des Versicherungsbeitrages in dieser 
Sparte auf 38 S für Hauptversicherte und 8 S 
für Zusatzversicherte angemessen. Die sich daraus 
ergebende Erhöhung des Versicherungsbeitrages 

Wimberger 
Berichterstatter 

"für die Hauptversicherten wird im bisherigen 
Verhältnis auf die Versicherten und den Bund 
aufgeteilt werden; für die Zusatzversicherten trägt 
wie bisher der Bund die erhöhten Beiträge zur 
Gänze. Die freiwj'j,lig Ve.rsicherten werden wie 
bis·her den Beitrag zur Gänze selbst zu tragen 
haben. Die bisherige Auf teilung der von den 
Landesinvalidenämtern an .den Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger entrich
teten Beiträge auf die Gebietskrankenkassen wird 
an die Vorschriften des Allgemeinen Sozialver
sicherungsges·etzes über die Krankenversicherung 
der Rentner angepaßt. 

Während nach dem Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetz der Dienstgeber zur Meldung 
aller -für das Versicherungsverhältnismaßgeben
den UIilstände verpflichtet ist, i'st im Kriegsopfer
versorgungsgesetz keine Bestimmung über die 
Meldepflicht enthahen. Das Feh'len solcher Be
stimmungen hat sich in der Verwaltung äußerst 
nachteilig ausgewirkt. Dem soll nunmehr durch 
eine entsprechende Verpflichtung der Landesinva
lidenämter und der Versicherten a'bgeholfen 
werden. 

Das Kriegsopferversorgungsgesetz en thäl t 
weiters auch keine Bestimmung über die Verjäh
rung und Rückforderung von Versicherungsbei
trägen. In sinngemäßer Anlehnung an die Bestim
mungen der §§ 68 und 69 des ASVG. wird nun
mehr eine entsprechende Regelung im Kriegs
opferversorgungsgesetz g.etroffen. 

Zu Art. III neu: 

Die Bestimmungen über die Einkommensgren
zen sollen mit dem Tag nach der Kundmachung 
d·ieses Bundesgesetzes in Kraft treten. Die Bestim
mungen über die Knderungen in der Krankenver
sicherung der Kriegshinterbliebenen können erst 
am 1. September 1957 in Kraft treten, weil die 
Renten für Juli 1957 bereits ausbezahlt und für 
Augus,t 1957 angewile~en worden sind, ein nach
träglicher Abzug von Beitragsanteilen für diese 
beiden Monate den Kriegshintel"bliebenen aus so
zialen Erwägung,en aber nicht zugemutet werden 
kann: 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetz-entwurf 
rpit der angefuhrten Ergänzung einstimmig an
genommen. 

Der Ausschuß für so:ciale Verwaltung stellt 
den A nt rag, der Nationalrat wolle dema n
geschlossenen Gesetzentwurf die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 11. Juli 1957 

Altenburger 
Obmannstellvertreter 

"j. 

281 der Beilagen VIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



3 

). 

Bundesgesetz vom 1957, 
mit dem das Kriegsopferversorgungsgesetz 

1957 abgeändert und ergänzt wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Kriegsopferv'ersorgungsgesetz 1957, BGBL 
Nr. 152/1957, wird abgeändert und ergänzt wie 
folgt: 

1. Im § 12 hat Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Die Zusatzrente wird· nur insoweit ge
zahlt, als das monatliche Einkommen (§ 13) des 
Schwerbeschädigten ohne Berücksichtigung der 
Grundrente di'e Höhe der ihm bei Erwerbs
unfähigkeit zustehenden Beschädigtenrente 
(Grundrente und volle Zusatzreme) - minde
stens jedoch den Betrag von 910 S - nicht er
reicht; dies·e Gr,enze erhöht sich, falls Kinderzu
lagen und Frauenzulage (§§ 16, 17) gebühren, um 
deren Betrag, mindestens jedoch um je 60 S." 

2. Im § 35 hat Abs. 3 zu lauten: 

,,(3) Zusatzrente erhalten' auf Antrag di,e im 
Abs. 2 Et. a, bund c bez'eichneten Witwen, wenn 
und insoweit ihr monatliches Einkommen (§ 13) 
ohne Berücksichtigung der Grundrente 75 v. H. 
der im § 12 Abs. 2 erster Halbsatz aufgestellten 
Einkommensgrenze nicht erreicht; diese Grenze 
erhöht sich für jedes waisenrentenberechtigte 
Kind um den Betrag der Kinderzulage (§ 16), 
mindestens jedoch um 60 S." 

3. § 45 hat zu lauten: 

,,§ 45. Elternrente gebührt nur dann, wenn die 
Eltern bedürftig sind . .:Bedürftigkeit ist gegeben, 
wenn die Eltern nicht aI'beitsfähig sind und ihr 
monatliches Einkommen (§ 13) 75 v. H. der im 
§ 12 Abs .. 2 erster Halbsatz aufgestellten Einkom
mensgrenze nicht erreicht. Diese Einkommens
grenze erhöht sich, falls ein Elternpaar (§ 46) in 
Betracht kommt, um den Betrag der Frauenzu
lage (§ 17), mindestens jedoch um 60 S. Die Prü
fung der Arbeitsfähigkeit entfällt, wenn der 
Vater das 60., die Mutter das 55. Lebensjahr voll
endet hat." 

4. § 73 hat zu lauten: 
,,§ 73. (1) Für jeden Versicherten ist ein Durch

ochnittsbeitrag in der Höhe von monatlich 38 S 

zu' entrichten. Gehören mehrere Versicherte 
einem gemeinsamen Haushah an, so ist der Bei
tra:g in .dieser Höhe nur für den Versicherten, 
der die höchste Rente nach diesem Bundesgesetz 
bezieht, bei gleich hoher Rente nur für den älte
sten Versicherten (Hauptversicherten) zu entrich
ten; kommen für die Versicherung nur Waisen 
in Betracht, so gilt die jüngste Wais.e als Haupt
versicherter. Für alle übrigen Versicherten (Zu
satzversicherten) beträgt der Durchsmnittsbeitrag 
monatlich 8 S. 

(2) Der Beitrag für versicherungspflichtige 
Hauptversicherte (§ 68) wird mit 12 S vom Ver
sicherten und mit 26 S vom Bunde getragen; für 
versicherungspflichtige Zusatzversicherte trägt der 
Bund den Beitrag zur Gänze. Der von den 
Pflichtversicherten zu tragende Beitragsanteil und 
der von den freiwillig Versicherten (§ 69) zu 
entrichtende Venicherungsbeitrag werden durch 
das zuständige Landes·invalidenamt (§ 79) von 
der dem Versicherten zustehenden Rente ein
behalten. Die Landesinvalidenämter überweisen 
die Beiträge aIlmonatEch an den Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger ;. 
dieser teilt die einlangenden Beiträge auf die ein
zdnen Gebietskrankenkassen nach einern Schlüs
sd auf, der vorn Bundesministerium für soziale 
Verwaltung auf Antrag des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger unter 
Berücksichtigung des nachgewiesenen Aufwandes 
für die Krankenv,ersicherung der Kriegshinterblie
benen festgesetzt. wird. Reicht der Beitrag nicht 
aus, um den nachgewiesenen Aufwand zu decken, 
so kann der Aufteilungsschlüssel zugunst.en der 
Gebietskrankenkassen abgeändert werden, deren 
aHgemeine finanzielle Lage dies begründet. 

(3) Die Versicherten oder ihre gesetzlichen Ver
treter sind verpflichtet, jede für die Versicherung 
bedeutsame Knderung, insbesondere auch jeden 
Eintritt in eine versicherungspflichtige Beschäfti
gung oder den Austritt aus einer solchen sowie 
den Anfall oder Wegfall einer Rente aus der 
Sozialversicherung, innerhalb von zwei Wochen 
dem Landesinvalidenamt (§ 79) anzuzeigen; hin
sichtlich der Zusatzversicherten trifft diese An": 
zeigepflicht ·den Hauptversicherten oder dessen 
gesetzlichen Vertreter. Der zur Anzeige Verflich
tete ist dem Bun.de für den aus der Unterlassung 
der Anzeige entstandenen Schaden ersatzpflichtig; 
die Vorschriften des § 54 über ,den Ersatz zu Un
recht empfangener Geldleistungen sind sinn
gemäß anzuwenden. 

281 der Beilagen VIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



4 

(4) Das Landesinvalidenamt hat in den Fällen 
des Abs.· 3 auf Grund der Anzeige, sonst von 
Amts wegen die entsprechende Meldung (An
oder Abmeldung) an die zuständige Gebietskran
kenkasse unverzüglich zu erstatten. 

(5) Zu Ungebühr entrichtete Beiträge können 
für die letzten zwei Jahre zurückgefordert und 
nicht entrichtete Beiträge für die letzten zwei 
Jahre nachgefordert werden. Die zweijährige 
Frist ist jeweils vom Zeitpunkte der Geltend
machung des Anspruches auf Rückforderung oder 
Nachforderung zu berechnen. Die Rückforderung 
ist unzulässig, wenn dje Gebietskrankenkasse, bei 
der der Hinterbliebene versichert war (§ 68), in
nerhalb der letzten zwei Jahre vor der Geltend
machung der Rückforderung eine Leistung aus 
dieser Versicherung erbracht hat." 

Artikel 11. 

Wenn Zusatzrenten oder Witwenbeihilfen 
wegen einer auf gesetzlicher Vorschrift beruhen
den Erhöhung des Einkommens in der Zeit vom 

1. Jänner 1957 bis zum Inkrafttr,eten des Art. I 
Z. 1 bis 3 dieses Bundesgesetzes rechtskräftig ein
gestellt oder gemindert oder wenn Elternrenten 
aus dem gleichen Grunde rechtskräftig eingestellt 
worden sind, ist auf Antrag der betreffenden Par
teien die entzogene Leistung für den oben an
geführten Zeitraum in der Höhe nachzuzahlen, 
in d'er sie ohne die .eingetretene Erhöhung des 
Einkommens gebührt hätte. Derartige Anträge 
sind bis 31.. März 1958 einzubringen. 

Artikel III. 

Die Bestimmungen des Art. I Z. 1 bis 3 dieses 
Bundesgesetzes treten mit dem der Kundmachung 
nächstfolgenden Tag in Kraft. Die übrigen Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes treten am 
1. September 1957 in Kraft. 

Artikel IV. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium für soziale Verwahung 
betraut. 
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